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1 Vorbemerkung 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Schechingen hat am 21.07.2022 in öffentlicher Sitzung be-

schlossen, den Bebauungsplan „Solarpark Gröninger Feld“ mit örtlichen Bauvorschriften ge-

mäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen. Die 1. öffentliche Auslegung 

fand in der Zeit vom 12.08.2022 bis 16.09.2022 statt.  

 

Der Bebauungsplan wurde nach dem Eingang der Stellungnahmen, die im Zusammenhang mit 

der 1. öffentlichen Auslegung abgegeben wurden, angepasst. Dies machte die erneute Ausle-

gung der Bebauungsplanunterlagen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB not-

wendig, die vom 20.01.2023 bis 10.02.2023 erfolgte. Im gleichen Zeitraum sind die Träger öf-

fentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme zu den durchgeführten Änderun-

gen gebeten worden. 

 

Es folgen zunächst eine Übersicht über die eingegangenen Anregungen sowie anschließend 

daran die Anregungen im Original und die Beschlussvorschläge der Verwaltung und des Pla-

ners für die 1. Öffentliche Auslegung auf den Seiten 5 bis 42 und für die erneute Offenlage auf 

den Seiten 43 bis 55. 

 

Private Stellungnahmen sind in beiden Auslegungszeiträumen nicht eingegangen. 
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2 Beteiligte Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanverfahren  
 "Solarpark Gröninger Feld" Gemeinde Schechingen (1.öffentliche Auslegung) 
 
Folgende Behörden und Leitungsträger wurden um eine Stellungnahme gebeten. Eingegan-

gene Stellungnahmen sind hervorgehoben. 

 
 
Nr. 1 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Raumordnung 

Nr. 2 Regionalverband Ostwürttemberg 

Nr. 3 Landratsamt Ostalbkreis  

Nr. 3.1 Landratsamt Ostalbkreis Untere Naturschutzbehörde 

Nr. 4 Landratsamt Ostalbkreis Forstaußenstelle 

Nr.5 Regierungspräsidium Freiburg Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Nr. 6 Terranetz BW GmbH 

Nr. 7  Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nr. 8 Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

Nr. 9 Polizeipräsidium Aalen 

Nr. 10 Landratsamt Ostalbkreis Geoinformation und Landesentwicklung 

Nr. 11 Vermögen und Bau Baden-Württemberg  

Nr. 12 NABU Schwäbisch Gmünd 

Nr. 13 LBV Geschäftsstelle der Bauernverbände Göppingen, Heidenheim, Ostalb 

Nr. 14 EnBW ODR 

Nr. 15 Gemeindeverwaltungsverband Leintal-Frickenhofer Höhe 

Nr. 16 Bundesnetzagentur  



 

3 
 

Nr. 17 MBF Aufwind 90 e. V. Schechingen 

Nr. 18 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nr. 19 Gemeinde Heuchlingen  

Nr. 20 Gemeinde Göggingen 

Nr. 21 Gemeinde Leinzell  

Nr. 22 Gemeinde Eschach/ Obergröningen  
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3. Beteiligte Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanverfahren  
 "Solarpark Gröninger Feld" Gemeinde Schechingen (erneute öffentliche Aus-

legung) 
 
Folgende Behörden und Leitungsträger wurden im Rahmen der erneuten öffentlichen Ausle-

gung um eine Stellungnahme gebeten. Eingegangene Stellungnahmen sind hervorgehoben. 

 
 
Nr. 1a Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Raumordnung 

Nr. 2a Regionalverband Ostwürttemberg 

Nr. 3a Landratsamt Ostalbkreis  

Nr. 4a Landratsamt Ostalbkreis Forstaußenstelle 

Nr. 5a Landratsamt Ostalbkreis Geoinformation und Landesentwicklung 

Nr. 6a NABU Schwäbisch Gmünd 

Nr. 7a LBV Geschäftsstelle der Bauernverbände Göppingen, Heidenheim, Ostalb 

Nr. 8a Gemeindeverwaltungsverband Leintal-Frickenhofer Höhe 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Raumordnung 

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. Momentan be-

findet sich das Verfahren dazu in der frühzeitigen Beteiligung.  

 

Dass der Bebauungsplan genehmigungspflichtig ist, solange der Flächennut-

zungsplan noch nicht geändert wurde, ist bekannt. 

 

 

Stabstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz 

Die wiedergegebenen Punkte sind nachvollziehbar und werden zur Kenntnis 

genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landwirtschaft 

In der Begründung sowie im Umweltbericht ist eine ausreichende Grundlage 

zur Abwägung der Belange der Landwirtschaft gegeben. Die Alternativflä-

chenprüfung erfolgte auf Grundlage der Wirtschaftsfunktionskarte sowie 

den wirtschaftlichen Aspekten, die den Betrieb des Solarparks betreffen. Da 

dem Betreiber des Solarparks lediglich ein Anschlusspunkt in Leinzell sowie 

in Aalen (ca. 25 km entfernt) angeboten wurde, spielen die Belange der Wirt-

schaftlichkeit eine nachvollziehbare Rolle. Leider ist der Wirtschaftsfunkti-

onskarte ebenfalls zu entnehmen, dass keine Grenz-- oder Untergrenzfluren 

existieren, auf denen der Solarpark in gleichem Umfang umgesetzt werden 

könnte. Es wurden mehrere Landwirte in der Gemeinde und in Nachbarge-

meinden um Flächentausch, Kauf oder Pacht gebeten, um näher an den An-

schlusspunkt in Leinzell zu rücken. Leider haben diese Gespräche nicht zu ei-

nem Ergebnis geführt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In der Begründung zum Bebauungsplan kann nachvollzogen werden, dass be-

reits im Vorfeld der Planung mit dem Pächter und Bewirtschafter der Fläche 

gesprochen wurde. „Der bisher die Fläche bewirtschaftende landwirtschaft-

liche Betrieb verfügt über 80 ha Fläche und hat mit dem Verlust von ca. 5 % 

seiner Flächen laut eigener Aussage keine existenziellen Probleme“ (vgl. Be-

gründung, S. 5). 

 

Wie dem Umweltbericht zum Bebauungsplan zu entnehmen ist, sind keine 

Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs vorgesehen  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Die Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umwelt 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wurden ab Februar 

2022 im Frühjahr Begehungen durchgeführt, die das Vorkommen diverser 

Vogelarten dokumentierten. Für die Rast- und Wintervogelkartierung fanden 

insgesamt fünf Begehungen statt. Da sich während der Begehungstermine 

immer weiter herauskristallisierte, dass das Naturschutzgebiet aufgrund der 

zunehmenden Verlandung des Weihers und zusätzlich vielfältiger menschli-

cher Störungen (Spaziergänger, Landwirte etc.) stark an Bedeutung für Rast-

vögel verloren hat, konnten in Absprache mit dem Regierungspräsidium 

Stuttgart weitere Kartierungstermine entfallen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstige Hinweise: 

Die Empfehlungen sind teilweise unter den Hinweisen im Textteil des Bebau-

ungsplans enthalten. Die restlichen Hinweise werden zur Kenntnis genom-

men. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den An-

regungen und Bedenken des Landwirtschaftsamts werden in der oben dar-

gelegten Form nicht zugestimmt. 
 

 

 



 

15 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Die angesprochenen Stellen in der Begründung sowie im Umweltbericht 

sind korrigiert. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Die Passage im Umweltbericht wurde entsprechend angepasst. 

• Im angepassten Umweltbericht sind Aussagen zum Monitoring getroffen. 

So ist bei der geplanten Heckenstruktur und der Wiesen- bzw. Weideflä-

che zu bestimmten Zeitpunkten (fünf bis zehn Jahr Heckenstruktur und 

im ersten und fünften Jahr Weisen- bzw. Weidefläche) deren Entwicklung 

zu prüfen und ggf. entsprechenden Maßnahmen zu treffen, um das ge-

plante Ergebnis zu erreichen. 

• Da sich aus dem Anhörungsbeschluss zum Regionalplan keine weiteren 

Anpassungen der Bebauungsplanunterlagen ergeben wird, wird der Hin-

weis zur Kenntnis genommen. 

• Ergänzend zu den bereits bestehenden Festsetzungen zur Gestaltung der 

Solarmodule, die über das Maß der baulichen Nutzung geregelt werden, 

wird in „III Nachrichtlich übernommene Festsetzungen und Hinweise“ auf 

den Handlungsleitfaden für Freiflächensolaranlagen des Umweltministe-

riums BW (2019) sowie das Hinweispapier zum Ausbau von Photovoltaik-

Freiflächenanlagen des Umweltministeriums BW (2018) hingewiesen. 

Weitere planungsrechtliche Festsetzungen zur Gestalt der Solarmodule 

über das Baugesetzbuch bzw. die Landesbauordnung werden nicht ge-

troffen. Bereits mit den vorhandenen festgesetzten Maßnahmen ist die 

Errichtung von Solarmodulen ausreichend und im städtebaulichen Kon-

text stark genug geregelt 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den An-

regungen, die Begründung und den Umweltbericht redaktionell anzupassen, 

wird entsprochen. Der Anregung, weiterreichende Festsetzungen zur Gestalt 

der Solarmodule im Textteil zu treffen, wird auf Grundlage der oben darge-

stellten Abwägung nicht gefolgt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Geschäftsbereich Wald und Forstwirtschaft: In der Stellungnahme zur früh-

zeitigen Beteiligung wies der Geschäftsbereich Wald und Forstwirtschaft da-

rauf hin, dass lediglich ein Abstand von ca. 13 m zwischen Solarmodulen und 

dem im Norden befindlichen Wald besteht. Es wird in der Stellungnahme 

empfohlen, den Abstand auf 30 m zu erhöhen oder eine Haftverzichtserklä-

rung zwischen Solarparkbetreiber und Waldbesitzer abzuschließen. Zusätz-

lich wird darauf hingewiesen, dass bei der Verlegung der Anschlusstrasse die 

Forstbehörde bei der konkreten Planung einzubeziehen ist.  

 

Die Stellungnahme wurde in der Sitzung am 21.07.2022 wie folgt abgewo-

gen: Der Abstand des Solarparks zum Wald kann aus Wirtschaftlichkeitsgrün-

den nicht vergrößert werden. Der Waldabstand nach § 4 Abs. 3 LBO dient 

dem Schutz des Waldes vor Feuerstätten und damit vor der Brandgefahr und 

dem Schutz der Menschen in Gebäuden. Dies wird als Hinweis in Ziffer III.13 

im Textteil aufgenommen. Beide Eigentümer (sowohl der des Waldgrund-

stücks als auch der des Solarparkgrundstückes) haben das Nachbarrecht zu 

beachten und sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. Es 

schließt ein, dass der Eigentümer des Solarparks seine Anlage vor vorherseh-

baren Gefahren selbst schützt und sei es nur durch eine entsprechend (hö-

here) Versicherung. Eine Haftverzichtserklärung zwischen Waldbesitzer und 

Solarparkbetreiber ist in Vorbereitung. Der aktuelle Waldrand wird z.T. durch 

eine Eichenreihe gebildet, die auf dem Grundstück des Solarparkbetreibers 

wächst und in dessen Verantwortung liegt. Eventuelle Bewirtschaftungser-

schwernisse hat dieser somit selbst zu tragen. Das trifft auch auf die beschrie-

benen Gefahren während der Bauphase zu. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Geschäftsbereich Umwelt und Gewerbeaufsicht 

Allgemeine Anforderungen an die blendfreie Ausrichtung der Solarmodule 

werden im Baugenehmigungsverfahren geprüft. Durch die antireflektie-

rende Beschichtung sowie der im Süden geplanten Hecke ist eine Bestrah-

lung des südlich gelegenen Siedlungskörpers auszuschließen. Blendeffekte 

entlang der Kreisstraße können ebenfalls weitestgehend ausgeschlossen 

werden. Unterstützend hierzu ist die Stellungnahme des Polizeipräsidiums 

Aalen (Sachbereich Verkehr) zu nennen, in der keine Bedenken gegenüber 

der Entwicklung eines Solarparks bestehen. Ebenfalls wird im Bebauungsplan 

Textteil unter den Hinweisen im Unterpunkt „Berücksichtigung von Lichte-

missionen“ die Blendwirkung angesprochen und entsprechende Minimie-

rungsmaßnahmen genannt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altlasten und Bodenschutz 

Die Solarmodule werden auf Tischen, bei denen lediglich die Füße in den be-

stehenden Boden getrieben werden, errichtet. Eine Befestigung der einzel-

nen Tische über Fundamente ist nicht vorgesehen. So kann gewährleistet 

werden, dass kein bzw. nur ein minimaler Eingriff in den Boden und somit 

auch Aushubmaterial anfällt. Im Textteil zum Bebauungsplan unter „III. 5 Erd-

massenausgleich“ wird auf § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetzt hin-

gewiesen.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsbereich Landwirtschaft 

Es ist korrekt, dass die Fläche der klassischen landwirtschaftlichen Nutzung 

als Ackerfläche nicht mehr zur Verfügung steht. Jedoch wird ebenfalls unter 

I.2 der Begründung beschrieben, dass eine eingeschränkte Nutzung der Flä-

che zwischen den einzelnen Solarmodultischen/Reihen für die Landwirt-

schaft durch Beweidung möglich bleibt. Somit ist ein kompletter Ausschluss 

der Fläche für die Landwirtschaft nicht gegeben. Es wird anerkannt, dass die 

Ackernutzung der Flächen im Plangebiet entsprechend einer praktikablen 

Kreislaufwirtschaft in gewohnten Umfang nicht mehr möglich ist. Eine Nut-

zung der Fläche für die Landwirtschaft (in einer anderen Form) jedoch um-

setzbar bleibt. 

 

Einhergehend mit dem Bebauungsplanverfahren ist der Abwägungsprozess 

gegenüber der Planung und des Bestands. In diesem muss zwischen der Nut-

zung der Fläche als Solarparkstandort (erneuerbarer Energielieferant) sowie 

der Landwirtschaft (Lebensmittel und Futtermittelherstellung) abgewogen 

werden. Es steht außer Frage, dass die Flächen des Plangebiets gut für die 

ackerbauliche Landwirtschaft geeignet sind. Jedoch zeigt auch die in der Be-

gründung dargestellte Alternativflächenprüfung, dass der überwiegende Teil 

der sich im Untersuchungsbereich befindlichen Flächen als Vorrangflur Stufe 

II ausgewiesen ist. Ebenfalls geht aus der Alternativflächenprüfung hervor, 

dass keine Flächen der Stufe „Grenzflur“ geeignet für den Solarpark sind. So-

mit ist der größtmögliche Kompromiss zwischen den beiden notwendigen 

Nutzungen auf den geplanten Flächen herzustellen. Dies wird durch die Fest-

setzungen im Bebauungsplan erreicht. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Die Darstellungen im Regionalplan sowie im Landesentwicklungsplan sind 

bekannt. Jedoch ist die Aktivierung der bereits versiegelten Flächen und den 

Dachflächen der Gemeinde Schechingen zur Gewinnung der gleichen Menge 

an Strom, erst in mehreren Jahren möglich. Mit dem Solarpark lässt sich eine 

entsprechend große Menge Energie gewinnen, die eine CO2-Neutralität der 

Gemeinde bereits in ein paar Jahren ermöglicht und den Ausstieg aus fossiler 

Energie und somit die Abhängigkeit von dieser beschleunigt. Zusätzlich kön-

nen somit wieder landwirtschaftliche Fläche zurückgewonnen werden, die 

zum anbei von Mais zur Energiegewinnung genutzt werden. 

 
 
 
Geschäftsbereich Geoinformation und Landentwicklung 

Die Flurstücknummer 851/1 wird entsprechend positioniert damit diese les-

bar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Be-

denken des Geschäftsbereich Landwirtschaft werden anerkannt. Eine Ände-

rung des Bebauungsplans ergibt sich daraus jedoch nicht. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textliche Festsetzungen 

In II.A.5 der textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan ist die Art der Be-

leuchtung insofern geregelt, dass auf eine dauerhafte nächtliche Beleuch-

tung zu verzichten ist. 

 

Artenschutzrechtliche Prüfung 

Im Textteil zum Bebauungsplan wurden entsprechende Festsetzungen zur 

Beleuchtung getroffen. Ebenfalls ist im Textteil festgesetzt, wie die Einzäu-

nung zu erstellen ist.  

 

Dem aktuellen Artenschutzbericht kann entnommen werden, dass von kei-

ner Revierverschiebung zu erwarten ist. Die beiden relevanten Revierzentren 

befinden sich ca. 100 m südlich und 160 m östlich des Plangebiets. Da die 

Feldlerche mindestens 160 m Abstand zu geschlossenen Gehölzstrukturen 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

einhält, eignet sich das Plangebiet aufgrund der Nähe zum Wald nicht als 

Brutgebiet. Ebenfalls werden im südlichen Pflanzgebot keine Festsetzungen 

zu Bäumen getroffen, lediglich soll eine Niederhecke mit max. 2 m Höhe ent-

stehen. Mit den getroffenen Maßnahmen kann eine Revierverschiebung aus-

geschlossen werden. 

 

Biotopverbund 

Im aktualisierten Umweltbericht sind Maßnahmen, die als Trittsteine für den 

Biotopverbund mittlerer Standort dienen können beinhaltet. Diese sind auch 

als Pflanzgebot in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans enthal-

ten. 

 

Umweltbericht 

Der Eingriff in das Landschaftsbild ist bekannt. Die getroffenen Maßnahmen 

zur Eingrünung, die im Bebauungsplan Planteil und Textteil festgesetzt wur-

den, dienen einer Abmilderung des Eingriffs. So wurde im aktuellen Plan das 

nördliche Pflanzgebot durch mehrere Pflanzgebote im Westen des Plange-

biets ersetzt. Diese Maßnahme mindert den Eingriff ins Landschaftsbild da-

hingehend, dass die Einsehbarkeit der Fläche vom Feldweg aus weniger ge-

geben ist.  

 

Die Bilanzierung wurde angepasst und kann der aktuellen Eingriffs-/ Aus-

gleichsbilanz des Umweltberichts entnommen werden. 

 

Hinweis 

Die Mail wurde zur Kenntnis genommen. 

 

Der Punkt zum Monitoring wurde im aktuellen Umweltbericht ergänzt und 

somit berücksichtigt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Hinweis zur Einspeisetrasse 

Der Hinweis auf evtl. notwendige Kompensationsmaßnahmen bei Herstel-

lung der Einspeisetrasse wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Vor-

gebrachten Anregungen werden in oben dargelegter Form zu- bzw. nicht zu-

gestimmt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Die Stellungnahme ist mit der vom 05.05.2022 inhaltsgleich und oben unter 

Nr. 3 abgewogen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Flurstücksnummer 851/1 wird entsprechend positioniert damit diese les-

bar ist. 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Planteil 

wird entsprechend angepasst. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bei den Übersichtsbegehungen, die im Frühjahr 2022 durchgeführt wurden, 

existierte kein Grünland auf der Fläche des Plangebiets. Sollte sich dieses in 

der Zwischenzeit entwickelt haben, kann wiederum noch von keinem Dauer-

grünland ausgegangen werden. 

 
Das der Abstand vom Plangebiet zum Naturschutzgebiet „Schechinger Wei-
her“ aus Sicht des NABU nur 40 m beträgt wird anerkannt. Jedoch wird mit 

der Umwandlung von Ackerfläche hin zu Grünland eine Aufwertung des Be-

stands vorgenommen. Diese kann den Zugvögeln auch in Verbindung mit den 

Solarmodulen als Rastplatz dienen. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen 

Relevanzprüfung wurden im Frühjahr ab Februar 2022 Begehungen durchge-

führt, die das Vorkommen diverser Vogelarten dokumentierten. Für die Rast- 

und Wintervogelkartierung fanden insgesamt fünf Begehungen statt. Da sich 

während der Begehungstermine immer weiter herauskristallisierte, dass das 

Naturschutzgebiet aufgrund der zunehmenden Verlandung des Weihers und 

zusätzlich vielfältiger Menschlicher Störungen (Spaziergänger, Landwirte 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

etc.) stark an Bedeutung für Rastvögel verloren hat, konnten in Absprache 

mit dem Regierungspräsidium Stuttgart weitere Kartierungstermine entfal-

len. 

 

Der Schutzzweck des Naturschutzgebiets bleibt auch nach der Planung erhal-

ten. Es wird nicht in das Naturschutzgebiet durch die Planung eingegriffen. 

Mit der bereits beschriebenen Aufwertung von Ackerland zu Grünland wird 

das Nahrungsangebot diverser Arten noch erhöht. 

 
Durch die Planung mit Ihren Festsetzungen könnte somit der Zustand vor der 

Jahrtausendwende zu Teilen wieder hergestellt werden. 

 
Die Forderung, den Abstand zum Naturschutzgebiet weiter zu erhöhen, kann 

nachvollzogen werden. Jedoch bestehet aus Gründen der Grundstücksver-

fügbarkeit keine Möglichkeit, das Plangebiet weiter in Richtung Osten zu ver-

schieben. Zusätzlich ist zu sagen, dass durch die geplanten Maßnahmen zur 

Verbesserung des Eingriffs durch die Solarmodule (Acker in Grünland) eine 

generelle Verbesserung gegenüber dem Bestand erfolgt. 

 
Die Schutzgebietsverordnung wurde zwar nicht zitiert, aber das Naturschutz-

gebiet genannt und in der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wurde es 

als potenzielles Fortpflanzungs- und Nahrungsgebiet beschrieben. Zudem 

wurde die Würdigung des NSG zur Argumentation herangezogen (auch im 

Hinblick auf historisch vorhandene Weiher). Es wurden noch weitere Kartie-

rungen im Winter 2022 (v. a. für Zugvögel) durchgeführt. 

 
Im Bebauungsplan wird eine Saatmischung von mindestens 30% Blumenan-

teil für die Wiesenansaat vorgeschrieben, welche die Artenvielfalt steigert. 

In den Bereichen, an denen Feldhecken entstehen sollen, sind keine Baum-

pflanzungen vorgesehen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Das Überflugrecht des Modelflugplatzes (bzw. Vereins) wurde durch das Re-

gierungspräsidium genehmigt. Zwischen dem Zukünftigen Solarparkbetrei-

ber und dem Verein wird eine Vereinbarung getroffen, um den Überflug der 

Fläche weiterhin gewährleisten zu können. Die Ausweitung der geplanten 

Beweidung auf die Fläche des Naturschutzgebiets wird ebenfalls als sinnvoll 

angesehen. Lässt sich jedoch nicht im Bebauungsplan festsetzen. 

 
Maßnahmen, die sich auf das Naturschutzgebiet ausweiten würden, sind im 

Bebauungsplanverfahren nicht vorgesehen. Hierfür ist der Bebauungsplan 

auch das falsche Instrument. Die Anregungen müssen sich an die untere Na-

turschutzbehörde bzw. das Regierungspräsidium richten, da diese für das Na-

turschutzgebiet zuständig sind. Ebenfalls können diese entsprechende Maß-

nahmen (Ausbaggern des Weihers etc.) prüfen und diskutieren. Generell 

können jedoch die Vorschläge nachvollzogen werden. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Den 

Anregungen wird in dargestellter Form- zu bzw. nicht zugestimmt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde hat im Vorfeld zur Aufstellung des Bebauungsplans bereits auf 

Grundlage des Baugesetzbuches geprüft, inwieweit eine Ausweisung möglich 

erscheint. Ebenfalls liegt den Bebauungsplanunterlagen ein Umweltbericht 

(Umweltprüfung) bei. 

 
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Fläche für den Ackerbau nicht 

mehr zur Verfügung steht. Mit den Festsetzungen im Bebauungsplan kann 

jedoch zusätzlich zur zukünftigen Solarnutzung auch eine Art der Landwirt-

schaft (Beweidung etc.) auf der Fläche stattfinden. Ziel ist es, die gegensätz-

lichen Nutzungen so stark wie möglich zu kombinieren. Mit der Möglichkeit 

der Beweidung wird ein Teil der Futtererzeugung für die Landwirtschaft ge-

wahrt bleiben. 

 

In der Bauleitplanung bzw. in der Erstellung der Umweltprüfung sind durch 

gesetzliche Ramen festgelegte Schutzgüter zu berücksichtigen und zu behan-

deln. Diese finden sich ebenfalls vollumfänglich im Umweltbericht zum 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bebauungsplan wieder. Darüber hinaus erfolgte eine Alternativflächenprü-

fung, welche zum Ergebnis hat, dass keine geeignetere Fläche in einem Ra-

dius von 5 km um den Einspeisepunkt für den Solarpark besteht.  

 

1) Dem Punkt kann vollkommen zugestimmt werden. Jeder einzelne muss 

einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Energie leisten. Nichtsdestot-

rotz ist der Bedarf an Energie (Strom) weiter stark steigend und muss in aus-

reichendem Maße und zeitnahe weiter verfügbar bleiben. Dies lässt sich ge-

rade über großflächige Solaranlagen oder Windkraftanlagen sicherstellen.  

 

2) Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ist ein Ausschluss von weiteren 

Energieträgern im Gemeindegebiet von Schechingen nicht ausgeschlossen. 

Weitere Maßnahmen, um erneuerbare Energien zu erzeugen, werden aus-

drücklich begrüßt. 

 

3) Der Gesetzgeber hat bereits mit seiner Verordnung zu der Pflicht, zur In-

stallation von Photovoltaikanlagen auf Dach- und Parkplatzflächen eine Ge-

setzesgrundlage geschaffen, die jeden Bauherren betrifft. Eine Verordnung 

zur Solarpflicht auf bestehenden Dächern gibt es bis jetzt nicht. Es lässt sich 

nicht die durch den Solarpark mögliche Energie in einem gleichen bzw. ab-

sehbaren Zeitraum nur durch Dachflächen und bereits versiegelte Flächen 

erzeugen. 

 

4) Konversionsflächen stehen der Gemeinde in diesem Umfang nicht zur Ver-

fügung. Im Bebauungsplan ist die Errichtung von Agri-Photovoltaikanlagen 

nicht ausgeschlossen. 

 

5) Da sich keine der genannten Flächen im Gemeindegebiet von Schechingen, 

in ausreichender Größe und Verfügbarkeit befinden, ist die Aktivierung an-

derer Flächen für das vorliegenden Verfahren nicht möglich. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6) Die Belange der Landwirtschaft wurden ausreichend gegenüber der Ent-

wicklung erneuerbaren Energien abgewogen. Der Bebauungsplan hat zum 

Ziel, einen Kompromiss zwischen beiden Belangen herzustellen. Dies ge-

schieht über die getroffenen Festsetzungen. 

 

7) Die Alternativen Prüfung zeigt auf, dass sich keine geeigneteren Flächen 

im Untersuchungsgebiet befinden.  

 

8) Die Errichtung von Freiflächensolaranlagen auf landwirtschaftlichen Flä-

chen schließt sich nicht aus. Der Bebauungsplan lässt weiterhin eine gewis-

sen landwirtschaftliche Nutzung zu. Ebenfalls wurde eine Rückbauverpflich-

tung festgesetzt, welche einen dauerhaften Ausfall der Fläche verhindern 

soll. 

 
9) Diese Ansicht wird geteilt. 

 
10) Im Verlauf der Planung wurde auch die Nutzung der Fläche als Agri-PV 

thematisiert. Jedoch wurde diese Art der Solarnutzung nicht konkret weiter-

verfolgt. Der Bebauungsplan lässt jedoch Raum, auch weiterhin landwirt-

schaftliche Nutzung bspw. Beweidung durchzuführen. 

 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Den 

Anregungen wird in dargestellter Form- zu bzw. nicht zugestimmt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

17. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abwägung vom 27.07.2022 
„Es erschließt sich nicht unmittelbar, warum eine bestandskräftige Flugzone 

nicht mehr gültig sein sollte, wenn die darunter liegende Nutzung sich ändert. 

Die Fläche könnte ohne irgendeine Genehmigung auch gärtnerisch, z.B. als 

Erdbeerfeld mit entsprechenden Folientunneln oder zur Salatzucht in Früh-

beeten verwendet werden. Der Hinweis ist jedoch wichtig, denn dieses Recht 

war bisher nicht bekannt (es fehlt auch in den entsprechenden Einträgen des 

Flächennutzungsplanes) und wird daher in den Textteil Ziffer III.14 unter den 

Hinweisen aufgenommen, damit der Solaranlagenbetreiber dies in seine A-

nagenplanung mit einbeziehen kann. 

 

 

Planungsrechtlich ist es gleichgültig, wer den Schaden an Solaranlagen von 

abstürzenden Flugzeugen zahlen muss, in der Regel wird das der Verursacher 

sein. Ob das der Betreiber des Flugzeugs ist oder der Betreiber der Solaran-

lage (weil er sich innerhalb der Flugzone angesiedelt hat und daher sich der 

Gefahr bewusst sein und entsprechende Schutzmaßnahmen treffen konnte) 

ist im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu beurteilen. Eine Lösung erscheint 

im Rahmen des Vollzugs möglich. 

 

 

Es wurde bisher noch keine Abwägung der freizeitlichen Nutzung als Flugmo-

dellgelände gegen die Nutzung als Energieerzeugungsfläche vorgenommen, 

denn auch das Problem der eventuell zu hohen Versicherungsbeiträgen für 

den Flugverein scheint mit etwas gutem beiderseitigem Willen lösbar. Die 

Tatsache, dass bisher keine andere geeignete Fläche gefunden werden 

konnte (der Eigentümer konnte sich vorstellen, die Fläche auch im Tausch ge-

gen eine gleichwertige abzugeben), wird dann jedoch ebenfalls in die Abwä-

gung eingestellt werden müssen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beiden Hinweise betreffen den Vollzug des Bebauungsplanes, werden zur 

Kenntnis genommen und der Hinweis in Ziffer III.14 entsprechend ergänzt. 

 

Beschluss: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Textteil ent-

sprechend ergänzt.“ 

 

 
 
Die Vertreter des Vereins sowie des Solarparks haben beide daran Interesse, 

dass eine gute Nachbarschaft gepflegt wird. Beide Parteien sind diesbezüg-

lich auch im Gespräch, den Betrieb des Solarparks mit den Aktivitäten des 

Modelfliegervereins ohne weiteres zu kombinieren. 

 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Verfahren wurde ebenfalls die Firma Ericsson beteiligt.  

 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

21. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
An der Positionierung der Umspannstation auf der Gemarkung Leinzell wird 

auch weiterhin von Solarparkbetreiber festgehalten. Der Trassenverlauf im 

Bereich der Auffahrt zum neu geplanten Lebensmittelmarkt kann bei einer 

zeitlichen Übereinstimmung mit den Baumaßnahmen des Lebensmittel-

markts kombiniert werden. Sollte dies nicht möglich sein, ist bei der genauen 

Trassenplanung dies zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumordnung 

Die Beantwortung der Stellungnahme vom 30.09.2022 erfolgt oben unter 

Nr.1. 

 

 

Stabstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz 

Der Verweis auf das Klimaschutzgesetz wir zur Kenntnis genommen. Auszüge 

daraus finden sich auch in der Begründung zum Bebauungsplan. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1a. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landwirtschaftsamt 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Denkmalpflege 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsbereich Wald und Forstwirtschaft 

Die Abwägung zur Stellungnahme vom 15.09.2022 erfolgt oben unter Nr.3. 

 

 

Geschäftsbereich Umwelt und Gewerbeaufsicht 

Die Abwägung zur Stellungnahme vom 15.09.2022 erfolgt oben unter Nr.3. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Altlasten und Bodenschutz 

Wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsbereich Landwirtschaft 

Die Abwägung der Stellungnahme vom 15.09.2022 erfolgt oben unter Nr.3. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3a. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Geschäftsbereich Straßenverkehr 

Die Beantwortung der Stellungnahme vom 15.09.2022 kann der Behandlung 

der Anregungen aus der 1. öffentlichen Auslegung entnommen werden. 

 

 

Geschäftsbereich Naturschutz 

In II.A.5 der textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan ist die Art der Be-

leuchtung insofern geregelt, dass auf eine dauerhafte nächtliche Beleuch-

tung zu verzichten ist. Die abschließende Ausführung der Beleuchtung ist im 

Zuge des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen. 

 

Eine Abstimmung hinsichtlich der Rastvögel erfolgte mit dem Regierungsprä-

sidium. Die Ergebnisse können dem bereits vorgelegten Artenschutzbericht 

entnommen werden.  

 

Der Wunsch bzw. der Anregung auch entlang der östlichen Grenze des Plan-

gebiets eine breite Eingrünung festzusetzen kann nicht gefolgt werden. Ne-

ben der landschaftlichen Einbindung ist auch die Wirtschaftlichkeit der Flä-

che als Solarpark zu betrachten. So ist ein Verlust von Flächen für Solarmo-

dule ein nicht zu vernachlässigender Grund, das Plangebiet nicht als Solar-

park zu betreiben ist. Dies verlangsamt die Transformation von fossilen Ener-

gieträgern auf eine nachhaltigere Energieversorgung. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hinweis zur Einspeisetrasse 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abwägung der Stellungnahme vom 12.08.2022 erfolgt oben unter Nr.4. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

7a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aktivierung von Dachflächen, die zur Nutzung von Solarmodulen geeig-

net sind, erweist sich als schwere und sehr langwierige Aufgabe. Da sich die 

meisten Dachflächen in privatem Besitz befinden und somit für die Ge-

meinde nicht aktivierbar sind, muss diese auf den Ausbauwillen der privaten 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

7a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eigentümer hoffen. Mit der Möglichkeit über einen privaten Betreiber eines 

Solarparks, welchem bereits die Fläche gehört und als Familie bereits meh-

rere Generationen in der Gemeinde verwurzelt ist, kann eine größere Menge 

an erneuerbarer Energie in einer kürzeren Zeit bereitgestellt werden.  

 

Die Frage ist berechtigt. Es ist wie beschrieben, dass ein Grünlandumbruch 

genehmigungspflichtig ist und diese Genehmigung in der Regel nicht erteilt 

werden wird, wenn der Dauergrünlandanteil an der landwirtschaftlich ge-

nutzten Fläche um fünf Prozent unter den festgelegten Dauergrünlandrefe-

renzanteil gesunken ist. Insofern ergibt sich zu heute kein Nachteil für die 

Landwirtschaft der nicht zumutbar wäre. 

 

Der Hinweis ist berechtigt und wird weitergegeben. Jedoch sind privatrecht-

liche Belange zwischen Pächter und Eigentümer der Fläche nicht über das 

Bebauungsplanverfahren regelbar.  
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7a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

 

 

 


